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Der Sonder-Infodienst enthält folgende Punkte: 
 
1. Übergreifende Informationen 
 
1.1. Rundschreiben des bayerischen Bezirketags: Umgang mit den Auswirkungen der 

Corona-Pandemie ab 11. Januar 2021 
 

1.2. Aktuelle Informationen zu Maßnahmen des Infektionsschutzes während der Corona-
Pandemie in den Ausbildungsgängen mit Kontakt zu besonders vulnerablen Personen-
gruppen: Schreiben des bayerischen Gesundheitsministeriums 

 
2. Informationen für die Fachbereiche 
 
2.1. Offene Hilfen 
2.1.1. Informationen zu den Angeboten zur Unterstützung im Alltag in Bezug auf die Anpas-

sung der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
2.1.2. Berufliche, dienstliche und ehrenamtliche Assistenzpersonen zählen nicht zu der maxi-

malen Höchstzahl von Personen und Hausständen nach § 4 Abs. 1 der 11. BayIfSMV 
2.1.3. Kostenfreie FFP2- Schutzmasken für pflegende Angehörige 

 

 

1. Übergreifende Informationen 
 

1.1. Rundschreiben des bayerischen Bezirketags: Umgang mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie ab 11. Januar 2021 
 

Als Anlage 1 stellt der Landesverband das Rundschreiben des bayerischen Bezirketags vom 
13.01.2021 zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 11. Januar 2021 zur 
Verfügung.  
 
Wie in den vorherigen Schreiben auch, verweist der Bayerische Bezirketag grundsätzlich 
darauf, dass  
 

 Ersatzleistungen gleich welcher Art grundsätzlich im Nachhinein abzusetzen sind, 

 alle vorrangigen Ersatzleistungen geltend gemacht werden müssen, 

 öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistun-
gen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) Freistellung, Leistungen nach dem IfSG 
etc. grundsätzlich in Anspruch zu nehmen sind und angerechnet werden, 

 die Entgelte und Leistungen unter dem Vorbehalt ausgezahlt werden, dass Ersatzleis-
tungen Dritter in Anspruch zu nehmen sind und dass die Entgelte zurückgezahlt werden 
müssen, wenn diese Ersatzleistungen den Leistungserbringern zufließen. 

 

mailto:info@lebenshilfe-bayern.de
http://www.lebenshilfe-bayern.de/
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Neu ist, dass Leistungen nach der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen an 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunterneh-
men zum Ausgleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie“ zu beantragen und vorrangig 
in Anspruch zu nehmen sind. Die Richtlinie ist unter  
 

https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/integrationsamt/ctf_banz_2020121
1.pdf 
 
abrufbar (siehe hierzu auch Sonderinfodienst Ausgabe 03/2021 vom 08.01.2021, dort Punkt 
1.1.).  
 
Nähere Informationen unter anderem zur Rangfolge der Leistungen, zur Antragsstellung und 
die notwendigen Formulare sind unter https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/corona-
teilhabe-fonds/index.php abrufbar. 
 
Zudem werden die Regelungen zu folgenden Bereichen mitgeteilt: 
 
- Werk- und Förderstätten, 
- Fahrdienste, 
- Mobilitätshilfen und Familienheimfahrten, 
- Frühförderung, 
- Heime für Kinder und Jugendliche, 
- Internate, 
- Heilpädagogische Tagesstätten, 
- Kindertageseinrichtungen 
- Ambulant betreutes Wohnen 
- Schul- und Individualbegleitung 
- OBA 
 
Es ist damit zu rechnen, dass verschiedene Bezirke die Regelungen wieder spezifizieren. Der 
Landesverband informiert, sobald neue Informationen vorliegen.  
(Frank Guevara Pérez, Ursula Schulz) 

 

 

1.2. Aktuelle Informationen zu Maßnahmen des Infektionsschutzes während der 
Corona-Pandemie in den Ausbildungsgängen mit Kontakt zu besonders 
vulnerablen Personengruppen: Schreiben des bayerischen Gesundheits-
ministeriums 

 
Als Anlage 2 stellt der Landesverband das Schreiben des bayerischen Gesundheitsministeri-
ums vom 13.01.2021 mit aktuellen Informationen zu Maßnahmen des Infektionsschutzes wäh-
rend der Corona-Pandemie in den Ausbildungsgängen mit Kontakt zu besonders vulnerablen 
Personengruppen zur Verfügung.  
 
Angesprochen werden im Schreiben sowohl die  
 
- fachtheoretischen Ausbildungsstätten als auch die  
- Praxisstellen, die an der Ausbildung unter anderem in folgenden Bereichen beteiligt sind: 

o Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe,  
o Kinderpflege und Sozialpflege,  
o Heilpädagogik und Sozialpädagogik, insofern in Wohnformen gearbeitet wird, die 

unter das PfleWoqG fallen, sowie in teilstationären und stationären Einrichtungen für 
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung, die eine Betriebserlaub-
nis nach § 45 SGB VIII erfordern. 

https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/integrationsamt/ctf_banz_20201211.pdf
https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/integrationsamt/ctf_banz_20201211.pdf
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/corona-teilhabe-fonds/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/corona-teilhabe-fonds/index.php
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Neben den Regelungen zum Schulbetrieb und Abschlussprüfungen an den Berufsfachschulen 
des Gesundheitswesens werden auch die Sicherstellung der Durchführung der praktischen 
Pflichteinsätze, der Praxisbegleitung und Praxisanleitung sowie die Testungen von Schülerin-
nen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden beim Wechsel von der Schule in die Pra-
xis erläutert. (Frank Guevara Pérez) 

 

 

2. Informationen für die Fachbereiche 
 

2.1. Offene Hilfen 
 
2.1.1. Informationen zu den Angeboten zur Unterstützung im Alltag in Bezug auf 

die Anpassung der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung  

 
Bezugnehmend auf den Sonderinfodienst Ausgabe 118/2020 vom 18.12.2020 (dort Punkt 2.4.1) 
informiert der Landesverband darüber, dass der Betrieb der Angebote zur Unterstützung im 
Alltag auch auf Grund der angepassten 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung weiterhin möglich ist. Dies ist dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege vom 13.01.2021 (Anlage 3) zu entnehmen. Dies gilt sowohl für Angebote 
in der Häuslichkeit (z. B. Helferkreise, haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltags- und Pflegebe-
gleiter) als auch für Angebote in Gruppenform, unter verantwortlicher Leitung bzw. Betreuung 
einer hauptamtlichen Kraft. 
 
Weiterhin gilt der Mindestabstand von 1,50 m, eine Maskenpflicht für Mitarbeiter, Kunden und 
Begleitpersonen sowie das Vorliegen eines Schutz- und Hygienekonzepts. Darüber hinaus ist 
darauf zu achten, dass die außerhäuslichen Angebote in einem Zeitfenster stattfinden, das es 
den Besuchern sowie Begleitpersonen ermöglicht wieder heimzukehren, bevor die nächtliche 
Ausgangssperre nach § 3 der 11. BayIfSMV greift. 
 
Soweit Angebote zulässig sind, entscheiden die Träger vor Ort, ob und wann sie welches 
Angebot anbieten. Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der Maßgabe, 
dass Kontakte grundsätzlich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren sind, sind die Träger 
angehalten, lediglich die Angebote zur Unterstützung im Alltag stattfinden zu lassen, die drin-
gend notwendig sind. Welche Angebote dies sind, kann der Träger am besten anhand der Lage 
vor Ort sowie unter Einbeziehung von Schutzerwägungen für die betreffenden Personengrup-
pen beurteilen.  
 
Diese Regelungen gelten unter dem Vorbehalt, dass die zuständige Kreisverwaltungsbehörde, 
beispielsweise aufgrund einer gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich erhöhten Sieben-
Tage-Inzidenz, nicht weitergehende Anordnungen trifft. 
 
Weiterhin ergibt sich nach § 9 Abs. 2 Satz 2 der 11. BayIfSMV für die Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag keine Testpflicht. Dennoch wird empfohlen, die Beschäftigten sowie die Besu-
cherinnen und Besucher der Angebote in Gruppenform im Rahmen verfügbarer Testkapazitäten 
regelmäßig in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. 
(Simon Britz) 
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2.1.2. Berufliche, dienstliche und ehrenamtliche Assistenzpersonen zählen nicht 
zu der maximalen Höchstzahl von Personen und Hausständen nach § 4 
Abs. 1 der 11. BayIfSMV 

 
Gemäß § 4 Abs. 2 der 11. BayIfSMV zählen Personen, die berufliche und dienstliche sowie 
ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts ausüben, 
bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist, nicht zu der in    
§ 4 Abs. 1 der 11. BayIfSMV vorgegebenen Höchstzahl von Personen und Hausständen. 
 
Dies betrifft insbesondere Personen, die als Assistenzen oder Gebärdensprachdolmetschende 
für Menschen mit Behinderung zu deren Unterstützung tätig sind. Diese Personen dürfen 
zusätzlich zu der für Kontakte erlaubten Zahl von Personen bzw. Haushalten in Ausübung ihrer 
Tätigkeit nachgehen. 
 
Dies wurde dem Landesverband auf Rückfrage von Seiten des bayerischen Sozialministeriums 
mit E-Mail vom 14.01.2021 (Anlage 4) bestätigt. (Simon Britz) 
 

 

2.1.3. Kostenfreie FFP2- Schutzmasken für pflegende Angehörige  
 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) stellt für pflegende 
Angehörige eine Million FFP2-Masken kostenfrei zur Verfügung. Dies ist der Pressemitteilung 
des StMGP vom 14.01.2021 (Anlage 5) zu entnehmen. Diese sollen in der Kalenderwoche 3 
ausgeliefert werden und den pflegenden Angehörigen ab Kalenderwoche 4 zur Abholung 
bereitstehen.  
 
Die Abholung der Masken soll dann in den jeweiligen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen am 
Wohnort der pflegebedürftigen Person möglich sein. Als Nachweis der Bezugsberechtigung 
dient die Vorlage des Schreibens der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades der pfle-
gebedürftigen Person. Jeder Hauptpflegeperson sollen auf diesem Wege drei Schutzmasken 
zur Verfügung gestellt werden. (Simon Britz) 

 

 

 

 
Die Informationsdienste des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern sind ein Service für seine 
Mitgliedsorganisationen. Die Texte sollen nicht direkt an Dritte weitergegeben oder in anderen Medien 
veröffentlicht werden – auch nicht auszugsweise. Dies gilt nicht für Inhalte (z. B. Musterschreiben), die 
insbesondere zur Weitergabe an Dritte erstellt worden sind. Die Infodienste sind auch auf der Homepage 
zu finden unter: www.lebenshilfe-bayern.de/mitgliederbereich/infodienste.html  
 
Zusätzlich zu den Infodiensten gibt der Lebenshilfe-Landesverband einen Online-Newsletter heraus. 
Dieser kann von allen Interessierten abonniert werden unter: www.lebenshilfe-bayern.de/newsletter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 

die Landesarbeitsgemeinschaft der  

Freien Wohlfahrtspflege in Bayern 

den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.  

den Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. 

 

ausschließlich per E-Mail 

 

 

 

 

München, den 13. Januar 2021 

 

 

Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 11. Januar 2021 

Anlage: Richtlinie des BMAS 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die bayerische Staatsregierung hat am 8. Januar 2021 die Änderungsverordnung 

zur Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung (11. BayIfSMV) 

und am 7. Januar 2021 die Allgemeinverfügung „Corona-Pandemie: Maßnahmen 

betreffend Werk- und Förderstätten für Menschen mit Behinderung, Frühförder-

stellen sowie Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke“ erlassen. Die Verord-

nung ist am 11. und zum Teil am 10. Januar 2021, die Allgemeinverfügung am 9. 

Januar 2021 in Kraft getreten. Die Verordnung gilt bis 31. Januar, die Allgemein-

verfügung bis zum 28. Februar 2021. 

 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die „Richtlinie 

über die Gewährung von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behinderten-

andrea.aust
Schreibmaschinentext
Anlage 1
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hilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Aus-

gleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie“ erlassen. Die Leistungen des 

Bundes nach dieser Richtlinie sollen dazu dienen, Liquiditätsengpässe infolge der 

Corona-Pandemie zu bewältigen oder zu mindern, wenn die fortlaufenden Ein-

nahmen nicht ausreichen, um die betrieblichen Fixkosten in den Monaten Sep-

tember 2020 bis März 2021 zu decken. Die Richtlinie ist als Anlage beigefügt. 

 

Der Bayerische Bezirketag und die bayerischen Bezirke haben sich auf die nach-

folgenden Regelungen zur Umsetzung verständigt, die ab 11. Januar 2021 bis 

zunächst 31. Januar 2021 gelten. Oberstes Ziel der Bezirke ist es weiter, die Ver-

sorgung der Menschen mit Behinderung sicher zu stellen, die Existenz der Leis-

tungserbringer für die Zeit nach Corona zu gewährleisten und schließlich den 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

 

 

Generell gilt: 

 Neu: Leistungen nach der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleis-

tungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäu-

ser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schäden infolge der Corona-

Pandemie“ sind zu beantragen und vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

• Ersatzleistungen gleich welcher Art sind grundsätzlich im Nachhinein abzuset-

zen. 

• Die Anbieter sind darauf hinzuweisen, dass alle vorrangigen Ersatzleistungen 

geltend zu machen sind. 

• Öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Entschädigungs- oder Aus-

fallleistungen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) Freistellung, Leistungen 

nach dem IfSG etc. sind grundsätzlich in Anspruch zu nehmen und werden ange-

rechnet. 

• Die Entgelte und Leistungen werden unter dem Vorbehalt ausgezahlt, dass 

Ersatzleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen sind und dass die Entgelte zu-

rückgezahlt werden müssen, wenn diese Ersatzleistungen den Leistungserbrin-

gern zufließen. 

 



3 
 

Daneben kann es weiterhin erforderlich sein, ergänzende individuelle und auf-

grund von Besonderheiten auch abweichende Lösungen zu finden, die mit dem 

jeweils zuständigen Bezirk zu klären sein werden. Sofern Bezirke für ihren Be-

reich im Detail spezielle Regelungen treffen, sind diese in der Regel auf der ent-

sprechenden Homepage zu finden. 

 

 

Für die einzelnen Leistungsangebote gilt: 

 

 

Werkstätten und Förderstätten: 

Soweit möglich, soll freiwerdendes Personal der WfbM im Wohnheim, in einer an-

deren Form des gemeinschaftlichen Wohnens oder – nach Absprache mit dem 

örtlich zuständigen Bezirk - in anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe ein-

gesetzt werden. Auch der Einsatz in der Produktion der WfbM ist möglich. Auf-

grund der unverändert bestehenden Corona-bedingten Gesamtsituation leisten 

die Bezirke bis 31. Januar 2021 weiter einen Vorschuss in Höhe von 100 % unter 

Aussetzung der Platzfreihaltegebühr. Öffentliche und private (Versicherungen) 

Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen (insbesondere Kurzarbeitergeld 

bei (Teil-) Freistellung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die 

Gewährung von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklu-

sionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von 

Schäden infolge der Corona-Pandemie“ etc.) sind in Anspruch zu nehmen und 

Einsparungen zu verrechnen. Soweit keine Ersatzleistungen in Anspruch genom-

men werden, sind nach einem angemessenen Zeitraum nach Wiederaufnahme 

des regulären Betriebs 25 % zurückzuerstatten, es sei denn, der Träger weist 

nach, dass und in welchem Umfang er sein Personal in einem der oben genann-

ten anderen Bereichen eingesetzt hat. Der Erstattungsanteil verringert sich um 

den Anteil des nachgewiesenen Personaleinsatzes. Die Abrechnung der erbrach-

ten Leistungen und der Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen erfolgt 

mit dem in der AG-Verhandlungen der Landesentgeltkommission vereinbarten 

Abrechnungstool, das für den Abrechnungszeitraum nach dem 30. September 

von der AG-Verhandlungen überarbeitet und im ersten Quartal 2021 zur Verfü-

gung gestellt werden wird. 
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Kosten für das Mittagessen in Werk- und Förderstätten: 

Für die Gewährung eines Mehrbedarfszuschlags im Rahmen der Grundsicherung 

gilt das Schreiben des BMAS vom 9.4.2020. Bezirke, die pro eingenommenem 

Mittagessen zahlen, erbringen auch den Fachleistungsanteil nicht. Wird Mittages-

sen nach den gleichen Modalitäten wie die (sonstige) Fachleistung bezahlt, er-

folgt keine Kürzung, da Teil des Entgelts, das zu 100 % gezahlt wird. Wird das 

Mittagessen für Beschäftigte der WfbM im Wohnheim eingenommen, wird das 

Mittagessen über den Mehrbedarfszuschlag finanziert. 

 

 

Mobilitätshilfen und Familienheimfahrten: 

Für „Behindertenfahrdienste“ im Rahmen der Mobilitätshilfe werden nur erbrachte 

Leistungen abgerechnet. Ein Budget für Mobilitätshilfe kann innerhalb des Bewilli-

gungszeitraums später verbraucht werden. 

Familienheimfahrten können nur abgerechnet werden, wenn sie stattfinden. 

 

 

Frühförderung: 

Wegen des Ausfalls/der Absage durch Eltern von Terminen und einzuplanender 

Lüftungspausen ist aktuell trotz Öffnung der Frühförderstellen kein Regelbetrieb 

möglich. Tatsächlich geleistete Behandlungseinheiten (auch in angepasster 

Form, z.B. telefonisch oder online) können mit dem Bezirk abgerechnet werden. 

Daneben sind Abschlagszahlungen nach Vereinbarung mit dem Bezirk möglich. 

Die endgültige Abrechnung für einen Leistungszeitraum erfolgt über das Corona-

Abrechnungstool, das für den Abrechnungszeitraum nach dem 30. September 

von der AG Verhandlungen überarbeitet und im ersten Quartal 2021 zur Verfü-

gung gestellt werden wird. 

 

 

Heime für Kinder und Jugendliche/ Internate Fünf-Tage-Internate: 

Es werden 60 % als Vorschuss gezahlt, wenn die Einrichtung geschlossen ist. 

Sofern das Personal in anderen Einrichtungen oder zur Notfallbetreuung einge-

setzt wird, kann der Betrag entsprechend erhöht werden. Öffentliche und private 
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(Versicherungen) Entschädigungs- oder Ausfallleistungen, insbesondere Kurzar-

beitergeld bei (Teil-) Freistellung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie 

über die Gewährung von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behinderten-

hilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Aus-

gleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie“ etc., sind in Anspruch zu neh-

men und werden angerechnet. Die endgültige Abrechnung für einen Leistungs-

zeitraum erfolgt über das Corona-Abrechnungstool, das für den Abrechnungszeit-

raum nach dem 30. September von der AG-Verhandlungen überarbeitet und im 

ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt werden wird. 

 

 

Sieben-Tage-Internate: 

Es werden weiter 100 % bezahlt, wenn die vereinbarten Leistungen erbracht wer-

den. Sofern Kinder und Jugendliche aus Sorge wegen Corona nach Hause ge-

hen, zahlen die Bezirke das Heimentgelt weiter ohne Anwendung der Platzfreihal-

teregelung. Einsparungen für den Verpflegungsaufwand sind von der Einrichtung 

den Leistungsberechtigten zu erstatten. Ein Elternbeitrag wird nicht verlangt, 

wenn die Kinder nicht in der Einrichtung betreut werden. 

 

 

Heilpädagogische Tagesstätten (HPT): 

Die Finanzierung erbrachter Leistungen erfolgt entsprechend der Vergütungsver-

einbarung.  

Bei einer Corona-bedingten verringerten Auslastung kann eine zusätzliche Ab-

schlagszahlung mit dem Bezirk vereinbart werden. Öffentliche und private (Versi-

cherungen) Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen, insbesondere Kurz-

arbeitergeld bei (Teil-) Freistellung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtli-

nie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Aus-

gleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie“ etc. sind in Anspruch zu neh-

men und werden angerechnet. Die endgültige Abrechnung für einen Leistungs-

zeitraum erfolgt über das Corona-Abrechnungstool, das für den Abrechnungszeit-

raum nach dem 30. September von der AG-Verhandlungen überarbeitet und im 

ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt werden wird.  
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Einzelintegration/ Integrationsplätze in Kindertageseinrichtungen 

Aufstockung des Gewichtungsfaktors im Rahmen der Eingliederungshilfe: 

Für die Höhe der Leistungen zur Aufstockung des Gewichtungsfaktors im Rah-

men der Eingliederungshilfe wird die Regelung des Landkreises/der kreisfreien 

Stadt für die Finanzierung der Kita übernommen. 

 

 

Leistungen für den Fachdienst: 

Es werden grundsätzlich die tatsächlich erbrachten Leistungen bezahlt. Ausgefal-

lene Leistungen können nachgeholt werden. Abweichende Regelungen sind mit 

dem Bezirk zu vereinbaren. 

 

 

Ambulant betreutes Wohnen/ ambulante Wohngemeinschaften: 

Die Leistungen müssen weiter erbracht werden. Die Leistungen werden - wie ver-

einbart - weiterbezahlt. Der Träger ist verpflichtet, die Betreuung ggf. in einer auf 

die Situation angepassten Form, z.B. telefonisch oder über soziale Medien, weiter 

sicherzustellen. Öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Entschädi-

gungs- oder Ausfallleistungen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) Freistel-

lung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die Gewährung von 

Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, 

Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schäden infolge 

der Corona-Pandemie“ etc. sind in Anspruch zu nehmen und werden angerech-

net. 

 

 

Schul-/Individualbegleitungen: 

Schul-/Individualbegleitungen für Schülerinnen und Schüler sind im Homeschoo-

ling sowie bei Distanzunterricht und Distanzlernen möglich. Regelhaft ist von ei-

nem Umfang von maximal drei Stunden je Schultag auszugehen. Fahrzeiten und 

-kosten der Schulbegleitung werden dabei nicht übernommen. Die Schulbeglei-

tung ist beschränkt auf die Unterstützung im schulischen Kontext. Die Aufsichts-

pflicht liegt bei den Eltern.  
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Bei einer Corona-bedingten deutlich verringerten Inanspruchnahme der Leistun-

gen kann eine zusätzliche Abschlagszahlung mit dem Bezirk vereinbart werden. 

Öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfall-

leistungen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) Freistellung, Leistungen 

nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 

an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, Sozialkaufhäuser und 

Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schäden infolge der Corona-Pandemie“ 

etc. sind in Anspruch zu nehmen und werden angerechnet. Die endgültige Ab-

rechnung für einen Leistungszeitraum erfolgt über das Corona-Abrechnungstool, 

das für den Abrechnungszeitraum nach dem 30. September von der AG-Ver-

handlungen überarbeitet und im ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt wer-

den wird. 

 

 

Pauschal finanzierte Betreuungs- und Beratungsangebote wie SpDI/GpDI, 

OBA, Tagesstätten für psychisch Kranke, psychosoziale und Suchtbera-

tungsstellen, Zuverdienst- und Inklusionsarbeitsplätze: 

Sofern wegen Corona im Einzelfall durch das Gesundheitsamt eine Schließung 

erfolgt, ist dies nicht förderschädlich. Soweit möglich, ist das Beratungsangebot 

aufrecht zu erhalten bzw. auf anderen Wegen (z.B. telefonisch oder über digitale 

Medien) sicherzustellen. Öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Ent-

schädigungs- oder Ausfallleistungen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) 

Freistellung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die Gewährung 

von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbe-

triebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schäden in-

folge der Corona-Pandemie“ etc. sind in Anspruch zu nehmen und werden ange-

rechnet. 

 

 

Entgeltfinanzierte Tagesstätten für psychisch Kranke: 

Sofern die Tagesstätte im Einzelfall durch das Gesundheitsamt geschlossen ist, 

werden 60 % der bisherigen Geldleistungen gezahlt. Sofern nachgewiesen wird, 

dass das Personal für Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe eingesetzt wird, 
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wird ein höherer Betrag geleistet. Öffentliche und private (Versicherungen) Er-

satz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen, insbesondere Kurzarbeitergeld bei 

(Teil-) Freistellung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die Ge-

währung von Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusi-

onsbetriebe, Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schä-

den infolge der Corona-Pandemie“ etc. sind in diesem Fall in Anspruch zu neh-

men und werden angerechnet. 

 

 

Tagesstrukturierende Angebote für Erwachsene nach dem Erwerbsleben  

(T- ENE): 

Wenn das Angebot nicht mehr wahrgenommen werden kann, z.B. weil das 

Wohnheim unter Quarantäne gestellt wurde, werden die Vergütungssätze wie 

bisher weiterhin gezahlt. Soweit möglich, sollte das T-ENE-Personal im Wohn-

heim eingesetzt werden und hier die Tagesstruktur sicherstellen. 

 

Die Bezirke leisten einen Vorschuss in Höhe von 100 % unter Aussetzung der 

Platzfreihaltegebühr. Öffentliche und private (Versicherungen) Ersatz-, Entschädi-

gungs- oder Ausfallleistungen (insbesondere Kurzarbeitergeld bei (Teil-) Freistel-

lung, Leistungen nach dem IfSG, nach der „Richtlinie über die Gewährung von 

Billigkeitsleistungen an Einrichtungen der Behindertenhilfe, Inklusionsbetriebe, 

Sozialkaufhäuser und Sozialunternehmen zum Ausgleich von Schäden infolge 

der Corona-Pandemie“ etc.) sind in Anspruch zu nehmen und Einsparungen zu 

verrechnen. Soweit keine Ersatzleistungen in Anspruch genommen werden, sind 

nach einem angemessenen Zeitraum nach Wiederaufnahme des regulären Be-

triebs 25 % zurückzuerstatten, es sei denn, der Träger weist nach, dass und in 

welchem Umfang er sein Personal in einem durch die Eingliederungshilfe finan-

zierten Bereich eingesetzt hat. Der Erstattungsanteil verringert sich um den Anteil 

des nachgewiesenen Personaleinsatzes. Die Abrechnung der erbrachten Leistun-

gen und der Ersatz-, Entschädigungs- oder Ausfallleistungen erfolgt mit dem in 

der AG-Verhandlungen der Landesentgeltkommission vereinbarten Abrechnungs-

tool, das für den Abrechnungszeitraum nach dem 30. September von der AG-

Verhandlungen überarbeitet und im ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt 

werden wird.  
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Jugendhilfeeinrichtungen: 

Bei Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe lehnen sich die Bezirke an die 

Regelungen der Jugendhilfe für die Einrichtung an. 

 

 

Umgang mit persönlicher Assistenz (im Arbeitgebermodell oder auch über 

einen Dienst): 

Die Leistungen werden weiter erbracht und vergütet. Ein notwendiger Mehrauf-

wand wird unter Berücksichtigung von Einsparungen vergütet. 

 

 

Persönliches Budget: 

Das Persönliche Budget wird in bisheriger Höhe an den Budgetnehmer weiterge-

zahlt. 

 

 

Besondere Wohnformen: 

Der Betrieb von besonderen Wohnformen muss aufrechterhalten bleiben. Wir ap-

pellieren, die ordnungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Es werden 100 % unter 

Aussetzung der Freihalteregelungen bezahlt, wenn die vereinbarten Leistungen 

erbracht werden. Falls Angehörige/ Sorgeberechtigte Leistungsberechtigte aus 

Sorge wegen Corona nach Hause nehmen, zahlen die Bezirke das Heimentgelt 

weiter ohne Anwendung der Platzfreihalteregelung. Einsparungen für den Ver-

pflegungsaufwand sind von der Einrichtung den Leistungsberechtigten zu erstat-

ten. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Corona Pandemie wird für uns alle weiter 

große Herausforderungen bereitstellen. Diese Herausforderungen im Interesse 

der Menschen mit Behinderung möglichst gut zu bewältigen, ist unsere gemein-

same Aufgabe. Unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit hat sich ge-

rade hier in der zurückliegenden Zeit bewährt. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen 

und vertrauen darauf, auch zukünftig gemeinsam sachgerechte Lösungen zu fin-

den. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Franz Löffler Stefanie Krüger 

Präsident Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied 

des Bayerischen Bezirketags des Bayerischen Bezirketags 



 

 

 

  

Dienstgebäude München 
Haidenauplatz 1, 81667 München 
Telefon 089 540233-0 
Öffentliche Verkehrsmittel 
S-Bahn: Ostbahnhof  
Tram 19: Haidenauplatz 

Dienstgebäude Nürnberg 
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg  
Telefon 0911 21542-0 
Öffentliche Verkehrsmittel 
U 2, U3: Haltestelle Wöhrder Wiese 
Tram 8: Marientor 

E-Mail 
poststelle@stmgp.bayern.de 

Internet 
www.stmgp.bayern.de 

 

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 

 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
Postfach 80 02 09, 81602 München 

An alle an der Ausbildung beteiligten Ak-
teure der Gesundheitsfachberufe sowie so-
zialer Berufe in Wohnformen im Anwen-
dungsbereich des PfleWoqG   

  

Ihr Zeichen Unser Zeichen  München, 
 G44b-G8300-2020/741-151  13.01.2021 
    
Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom   
    

 
 
  
 
Aktuelle Informationen zu Maßnahmen des Infektionsschutzes wäh-
rend der Coronapandemie in den Ausbildungsgängen mit Kontakt zu 
besonders vulnerablen Personengruppen  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

in Hinblick auf die aktuell gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung (BayIfSMV) haben wir erneut für einen einfacheren Über-

blick Regelungen in diesem Schreiben zusammengefasst.  

 

 

 

Alle Regelungen des Schreibens vom 10.12.2020 treten mit Datum die-

ses Schreibens außer Kraft.  

 

andrea.aust
Schreibmaschinentext
Anlage 2
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Das vorliegende Schreiben gilt für die Ausbildungen  

 in den Gesundheitsfachberufen  

 in der Pflegefachhilfe 

sowie 

 in der Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe, 

 in der Kinderpflege und Sozialpflege,  

 in der Heilpädagogik und Sozialpädagogik, 

insofern in Wohnformen gearbeitet wird, die unter das PfleWoqG fal-

len, sowie in teilstationären und stationären Einrichtungen für Kinder, 

Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung, die eine Be-

triebserlaubnis nach § 45 SGB VIII erfordern.  

Derzeit gilt nach wie vor an allen Schulen der Distanzunterricht.  

Zeiten des geplanten Distanzunterrichts sind der schulischen Ausbil-

dung zuzuschreiben. Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, 

dass im Distanzunterricht für die Auszubildenden/Studierenden und 

Lehrkräfte die gleichen Bestimmungen wie im Präsenzunterricht gelten, 

z.B. hinsichtlich Anwesenheit bzw. Dienstpflicht, Krankheit, Freistellung 

etc., wie im KMS vom 16.07.2020 (VI-BO9200-1-7a. 421 48) beschrie-

ben. 

Für die Teilnahme am Distanzunterricht sind die Auszubildenden/Stu-

dierenden von den Ausbildungsbetrieben daher in dem Rahmen freizu-

stellen, in dem auch der reguläre Präsenzunterricht stattfinden würde. 

Der Unterricht dient auch in Form des Distanzunterrichts der Erreichung 

des Ausbildungsziels, so dass Auszubildende/Studierende während die-

ser Phase nicht gleichzeitig in den praktischen Einsatzstellen tätig wer-

den können. Es wird dringend empfohlen die Auszubildenden in dieser 

Zeit auch nicht auf Grundlage des Bayerischen Katastrophenschutzge-

setzes in Anspruch zu nehmen. Das Fehlen von theoretischen Pflicht-

stunden gefährdet ansonsten das Absolvieren der Ausbildung in der 

vorgesehenen Regelzeit und würde bedeuten, dass Fachpersonal erst 
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zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen könnte. Auszubil-

denden muss zwingend die Möglichkeit gegeben werden, sich trotz der 

schwierigen Situation in den Einrichtungen, insbesondere in den Pflege-

einrichtungen, auf ihre Ausbildung konzentrieren zu dürfen. Eine über-

obligatorische Beanspruchung gegen den Willen der Auszubildenden 

führt zu Ausbildungsabbrüchen sowie zu einem nachhaltigen Image- 

und Nachwuchsmangel. 

 

Der Übergang nach einem Schulblock liegt weiterhin in Verantwortung 

der praktischen Einsatzorte und wird als praktische Ausbildung gewer-

tet. Für die Ausgestaltung dieses Übergangs kommen verschiedene 

Möglichkeiten in Betracht, wie zum Beispiel die Anwendung von Testun-

gen oder das Tragen von FFP2-Masken ohne Ausatemventil. Sollte der 

praktische Einsatzort in seinem Schutz- und Hygienekonzept eine Ver-

pflichtung zum Tragen von FFP2-Masken für die Auszubildenden/Stu-

dierenden festgeschrieben haben, sind die Kosten für diese von den je-

weiligen Einsatzstellen zu tragen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass weiterhin durch geeignete Schutz- und Hy-

gienemaßnahmen dem Infektionsschutz Rechnung getragen werden 

muss. Zu diesem Zweck haben gem. der jeweils gültigen Fassung der 

BayIfSMV die Schulen und Träger alle jeweils einhergehenden Ände-

rungen in den bestehenden Schutz- und Hygienekonzepten zu hinterle-

gen und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vor-

zulegen. Die örtlichen Bezirksregierungen können die Einsicht der Kon-

zepte ebenfalls verlangen, eine generelle Zuleitung an die Regierungen 

zur Kenntnis ist nicht mehr erforderlich. Für die o. g. Schulen sind die für 

alle Schulen gültigen Maßgaben der BayIfSMV sowie des Rahmenhygi-

eneplans zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen 

in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  
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Die folgenden Nrn. 1-5 gelten nur für die bundesrechtlich geregelten 

Ausbildungsgänge an den Berufsfachschulen des Gesundheitswe-

sens. Bezüglich der landesrechtlich geregelten Berufe wird das Staats-

ministerium für Unterricht und Kultus in einem gesonderten Schreiben 

informieren. 

 

 

1. Schulbetrieb und Abschlussprüfungen an den Berufsfachschulen 

des Gesundheitswesens (bundesrechtlich geregelte Berufe) 

 

Es sind, je nach Fortgang des Lockdowns, Entwicklung des Infektions-

geschehens und den daraus konkret abgeleiteten rechtlichen Maßnah-

men, folgende Stufen zu unterscheiden: 

 

 

1. Stufe: 

Fortführen des ausschließlichen Distanzunterrichts bis auf Weite-

res   

 

An allen Schulen gilt weiterhin ohne Ausnahme Distanzunterricht. Die 

Vorbereitung für die Abschlussklassen auf die Abschlussprüfungen im 

Winter/Frühling 2021 findet demnach ebenfalls ausnahmslos im Distan-

zunterricht statt. Den Auszubildenden soll die Möglichkeit gegeben wer-

den, praktische Übungen in Vorbereitung auf die praktischen Abschluss-

prüfungen in den jeweiligen praktischen Einsatzorten durch die Unter-

stützung von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern sowie Lehrkräften 

im Rahmen der Praxisbegleitung durchzuführen. Wir bitten die Verant-

wortlichen in den praktischen Einsatzorten eindringlich, dies zuzulassen 

und zu unterstützen.  
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2. Stufe:   

Erlaubnis von Präsenz- bzw. Wechselunterricht ausschließlich für 

die Klassen mit Abschlussprüfung im Winter/Frühjahr 2021  

 

Wird gestattet, alle Abschlussklassen in bundesrechtlich geregelten 

Berufen der Berufsfachschulen des Gesundheitswesens mit Prü-

fungszeitraum im Winter/Frühjahr 2021 in Präsenz- bzw. Wechselun-

terricht an den Schulen zu unterrichten, gilt das Folgende:  

Es sind die unter dem Punkt Hygienemaßnahmen aufgeführten Schutz- 

und Hygienemaßnahmen des vom Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus veröffentlichten Rahmenhygieneplans in der je-

weils geltenden Fassung einzuhalten. Diesen finden Sie auf der Home-

page des Staatsministeriums https://www.km.bayern.de.  

 

 

Sobald unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens weitere Jahr-

gänge schrittweise in den Wechsel- bzw. Präsenzunterricht zurückge-

holt werden können, werden wir erneut informieren.  

 

 

2. Abschlussprüfungen an den Berufsfachschulen des Gesundheits-

wesens (bundesrechtlich geregelte Berufe) im Winter/Frühjahr 

2021 

 

Unabhängig davon, welche Stufe aktuell greift, gilt für die Abschlussprü-

fungen an den Berufsfachschulen des Gesundheitswesens mit Prü-

fungszeitraum Winter/Frühjahr 2021 das Folgende: 

 

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Regelungen zum Prüfungswe-

sen in der jeweils gültigen Fassung der BayIfSMV.  

 

Gemäß der BayIfSMV und § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Sicherstellung 

der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während einer epide-

https://www.km.bayern.de/
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mischen Lage von nationaler Tragweite vom 10.06.2020 ist die Ab-

nahme von Prüfungen zulässig, wenn zwischen allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden kann. 

Soweit die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Art der Prü-

fung nicht möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige 

Schutzmaßnahmen zu treffen. Nicht zum Prüfungsbetrieb gehörende 

Zuschauer sind nicht zugelassen. 

 

Die praktische Prüfung soll grundsätzlich in den Einrichtungen stattfin-

den bzw., wenn es die Situation in der jeweiligen Einrichtung nicht zu-

lässt, unter bestimmten Voraussetzungen in Simulation an der Berufs-

fachschule. Diese Entscheidung kann nur vor Ort getroffen werden. Ein 

vorgelagertes Üben in den Simulationsräumen ist aufgrund der derzeiti-

gen Situation allerdings nicht gestattet. 

 

 

2.1 Schriftliche Prüfungen 

 

Alle schriftlichen Prüfungen finden wie geplant statt. Dabei sind die 

derzeit geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

 

2.2. Praktische Prüfung 

 

Die praktischen Abschlussprüfungen finden nach Möglichkeit wie ge-

plant in den jeweiligen praktischen Einsatzorten statt.  

 

Insofern die Prüfung in Simulation an der Berufsfachschule stattfin-

den muss, soll diese aus einem Durchführungs- und einem Reflexi-

onsteil bestehen. Bei der Bewertung der Prüfungsleistung kann die 

Reflexion mit bis zu 50 Prozent der Gesamtwertung gewichtet wer-

den, da die Reflexion im Rahmen der praktischen Prüfung an der 

Schule auch eine objektive Überprüfung der fachlichen und kommu-

nikativen Kompetenz zulässt. Niveau und Anspruch der praktischen 

Prüfung sind auch bei einer Abnahme in der Schule zu wahren. 
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Alle o.g. Punkte sind im Prüfungsprotokoll mit einer jeweiligen sub-

stantiierten Begründung schriftlich niederzulegen und von den Prü-

fenden zu unterzeichnen. In der Niederschrift ist ebenfalls ein Hin-

weis zu vermerken, wenn die praktische Prüfung in Simulation statt-

gefunden hat. 

 

Im Rahmen des gesamten Prüfungsverfahrens ist auf eine strikte 

Gleichbehandlung aller Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmer zu achten. 

 

Unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen wäre die Durch-

führung mit Schauspielern (keine anderen Auszubildenden) möglich 

und wünschenswert. Alternativ können zur Abbildung beruflicher 

Handlungssituationen Pflegepuppen und weitere Modelle herange-

zogen werden. Kommunikative Situationen können durch die Prüfe-

rinnen und Prüfer selbst inszeniert werden. 

 

Die praktische Prüfung wird gemäß den entsprechenden Vorschrif-

ten in den Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen zum prakti-

schen Teil der Prüfung abgenommen. Die praktischen Prüfungen in 

Simulation an der Berufsfachschule sollten aus Infektionsschutz-

gründen möglichst durch die gleiche Praxisanleiterin oder den glei-

chen Praxisanleiter abgenommen werden. Gleiches gilt für die Lehr-

kräfte, sollte die praktische Prüfung in der Praxis stattfinden. 

 

 

2.3 Mündliche Prüfung 

 

Die mündlichen Prüfungen finden wie geplant statt. 

 

Mündliche Einzelprüfungen können auch digital per Videokonferenz 

durchgeführt werden, es sollten sich daher vor Ort Szenarien für 
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eine digitale mündliche Prüfung überlegt werden, auf die ggf. zu-

rückgegriffen werden kann.  

 

Sofern sich für die Prüfenden Zweifel hinsichtlich der Einhaltung ob-

jektiver Prüfungsbedingungen ergeben, haben diese die Videokon-

ferenz unverzüglich zu beenden. Die mündliche Prüfung wird in die-

sem Fall in persönlicher Anwesenheit der betroffenen Prüfungsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer unter Beachtung der allgemeinen 

Empfehlungen der Hygiene und des Infektionsschutzes durchge-

führt. 

  

Findet die mündliche Prüfung in Präsenz statt, sitzen die Fachprüfer 

an Einzeltischen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m, 

der Prüfling hat entsprechend Abstand zur Prüfungskommission. 

Die Oberflächen (Tische, ggf. Türgriffe etc.) müssen nach jeder Prü-

fung desinfiziert werden. Die Noten werden im Anschluss einzeln 

bekannt gegeben.  

 

 

Von einer pauschalen Rücktrittsregelung wie im Jahr 2020 wird derzeit für 

alle Abschlussprüfungen im Jahr 2021 abgesehen. Vielmehr muss vor der 

Zulassung durch die Schulleitung im Einzelfall überprüft werden, ob abzu-

sehen ist, dass das Ausbildungsziel noch erreicht werden kann.  

 

Es besteht die Möglichkeit, im Falle von Quarantänemaßnahmen der Aus-

zubildenden/Studierenden oder Verweigerungen der Einrichtungen und/o-

der zu pflegenden Personen im Prüfungszeitraum, die Abschlussprüfungen 

unverzüglich nachzuholen. Für die schriftlichen Nachholprüfungen ist von 

den örtlichen Bezirksregierungen ein Nachholtermin zwischen dem ur-

sprünglichen Termin und den bereits bestehenden Wiederholungstermin 

anzusetzen. Die praktischen und mündlichen Nachholprüfungen sind noch 

im Schuljahr 2020/2021 anzusetzen, ggf. muss der Prüfungszeitraum bis 

zum Ende der Ausbildung verlängert werden.  
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Um zu verhindern, dass die Auszubildenden/Studierenden die Abschluss-

prüfungen aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht antreten können, 

werden die Schulleitungen gebeten, diese eindringlich darauf hinzuweisen, 

insbesondere vor dem Beginn des Prüfungszeitraums die sozialen Kon-

takte auf ein Minimum zu reduzieren.  

 

Im Rahmen des gesamten Prüfungsverfahrens ist auf eine strikte Gleichbe-

handlung aller Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer zu achten. 

Sollte es bei einer oder einem Auszubildenden nicht möglich sein, die prak-

tische Abschlussprüfung in der Praxis vor Ort abzunehmen und wird diese 

dann in Simulation abgehalten, so ist es nicht erforderlich, die praktischen 

Abschlussprüfungen der gesamten Klasse in Simulation stattfinden zu las-

sen. Vielmehr muss darauf geachtet werden, dass die Simulationsprüfung 

der betroffenen Auszubildenden so realitätsnah wie möglich gestaltet wird. 

Hierbei muss unbedingt das entsprechende Niveau einer Abschlussprüfung 

eingehalten werden.  

 

 

 

3. Sicherstellung der Durchführung der praktischen Pflichteinsätze 

 

An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass 

die Durchführung und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Ausbildung innerhalb der vorgesehen Ausbildungszeit Pflicht ei-

nes jeden Trägers der praktischen Ausbildung ist. Den Auszubilden-

den ist der Einsatz bei weiteren Einsatzorten in Übereinstimmung mit 

den Festlegungen im jeweiligen Ausbildungsplan daher unbedingt und 

auch in Zeiten der Pandemie zu ermöglichen. Während der Zeit des 

Einsatzes bei einem weiteren Einsatzort ist der Auszubildende diesem 

unterstellt und muss nicht zusätzlich beim Träger der praktischen Aus-

bildung Arbeitsstunden ableisten. Eine Überforderung des Auszubilden-

den ist in jedem Fall zu vermeiden.  
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Gesetzlich geforderte Pflichteinsätze können grundsätzlich bis zum 

Ende der Ausbildung absolviert werden. Die Prüfungszulassung im 

Schuljahr 2020/2021 wird dadurch nicht gefährdet. Die gemäß den Aus-

bildungs- und Prüfungsverordnungen der hier genannten Ausbildungs-

berufe vorgeschriebenen Teilnahmebescheinigungen über die regelmä-

ßige und erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen 

beziehen sich auf die bis zum Ende der Ausbildung geplanten Stunden. 

Es kann demnach eine Teilnahmebescheinigung von den Schulleitun-

gen ausgestellt werden, auch wenn die geforderten Pflichteinsätze 

erst bis zum Ende der Ausbildung – und nach den bereits absol-

vierten Abschlussprüfungen – beendet werden. Die fehlenden Stun-

den müssen als Anlage zur Teilnahmebescheinigung angeführt werden.  

Den Auszubildenden/Studierenden ist dies in einem Gespräch durch 

die Schulleitung zu erläutern. Diese sollen durch ihre Unterschrift be-

stätigen, dass Sie das Abschlusszeugnis und die Urkunde trotz bestan-

dener Abschlussprüfungen erst erhalten werden, wenn die erforderli-

chen Pflichteinsätze absolviert worden sind und zu diesem Zeitpunkt 

die Berufszulassungsvoraussetzungen vorliegen.   

 

Die Bestimmungen in Bezug auf die Vornotenbildung bleiben davon un-

berührt. Im Falle des Einfließens von (theoretischen und praktischen) 

Vornoten in die Abschlussprüfungen müssen diese vor der Zulassung 

abgeschlossen worden sein. 

 

In der neuen, generalistischen Pflegeausbildung sind die für die ersten 

beiden Ausbildungsdrittel festgelegten Einsätze bis zum Ende des 

zweiten Ausbildungsjahres zu absolvieren. Hierzu abweichende Ände-

rungen können ausschließlich vom Bund getroffen werden. Auf diese 

wird verwiesen, sollten es zu Änderungen kommen.  
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4. Coronabedingte Fehlzeiten 

 

Coronabedingte Fehlzeiten, welche im Schuljahr 2019/2020 entstanden 

sind, werden vollumfänglich nicht berücksichtigt.  

 

Für coronabedingte Fehlzeiten, welche ab dem Schuljahr 2020/2021 

entstanden sind, gilt:  

 

Coronabedingte Fehlzeiten können nicht in schulischen Ausbildungs-

phasen entstehen, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, Lernange-

bote im Distanzunterricht zu organisieren. Über Ausnahmen entscheidet 

die Schulleitung aufgrund substantiierter Begründungen der betroffenen 

Auszubildenden.  

 

Kommt es zu coronabedingten Fehlzeiten in der praktischen Ausbil-

dung im Schuljahr 2020/2021, gilt derzeit das Folgende: 

 

Sofern das Ausbildungsziel erreicht wird, gelten die fehlenden Anteile 

der praktischen Ausbildung, die im Schuljahr 2020/2021 aufgrund der 

Corona-Pandemie nicht erbracht werden konnten, als erbracht; d.h. die 

fehlenden Anteile der praktischen Ausbildung werden in diesem Fall fin-

giert. Die Auszubildenden/Studierenden haben für coronabedingte Fehl-

zeiten geeignete Nachweise vorzulegen. Als Nachweise können insbe-

sondere Bestätigungen der betroffenen Praxiseinrichtung, Bescheide 

über Quarantäne- oder Isolationsanordnungen sowie ärztliche Atteste 

dienen.  

 

Ist das Erreichen des Ausbildungsziels in der vorgesehenen Ausbil-

dungszeit hingegen nicht möglich, so kann nach § 3 Abs. 1 der Verord-

nung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 

während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 

10.06.2020 die zuständige Behörde – hier die jeweils zuständige Regie-

rung – auf Antrag der oder des Auszubildenden/Studierenden die Aus-



- 12 - 
 

  

bildung über die vorgesehene Dauer hinaus verlängern. Diese Rege-

lung gilt für die in § 5 Abs. 2 S. 2 IfSG aufgelisteten Ausbildungen. Die 

Verlängerung der Ausbildung erfolgt dabei in dem zeitlichen Umfang, 

der erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen (vgl. § 3 Abs. 2 

der der Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesund-

heitsfachberufen während einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite vom 10.06.2020). Die Ausbildung darf jedoch nur um höchs-

tens sechs Monate verlängert werden; weitergehende Möglichkeiten zur 

Verlängerung der Ausbildung nach den Berufsgesetzen der Gesund-

heitsfachberufe bleiben unberührt. Ein Nachweis über die fehlenden 

Stunden soll geführt werden.  

 

Zeiten des Distanzunterrichts werden entsprechend den Zeiten des Prä-

senzunterrichts berücksichtigt. Fehlzeiten, die nicht im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie stehen, bleiben davon unberührt und werden 

wie üblich behandelt.  

 

Zu den coronabedingten Fehlzeiten zählen insbesondere Fehlzeiten, 

welche durch angeordnete Quarantänemaßnahmen oder durch Zu-

gangsbeschränkungen der Einrichtungen während der Praxisphasen 

entstanden sind. Im Falle von Zugangsbeschränkungen sollten die be-

troffenen Auszubildenden/Studierenden zeitnah in einer anderen Ein-

richtung des entsprechenden Versorgungsbereichs eingesetzt werden, 

da sonst die Gefahr besteht, dass durch die entstandenen Fehlzeiten 

das Ausbildungsziel nicht mehr erreicht werden kann.  

Aber auch Fehltage, in denen keine anderweitig zumutbare Kinderbe-

treuung der eigenen Kinder sichergestellt werden kann, zählen zu 

coronabedingten Fehlzeiten. Als anderweitig zumutbare Betreuungs-

möglichkeit kommt insbesondere die Betreuung im Rahmen einer soge-

nannten Notbetreuung oder die Betreuung durch den anderen Elternteil 

bzw. andere hierzu bereite Personen in Betracht. Die coronabedingt 

fehlende Kinderbetreuung muss gegenüber der Schule und dem Träger 

der praktischen Ausbildung glaubhaft erklärt werden. 
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Allein Erkältungssymptome zählen nicht zu coronabedingten Fehlzeiten. 

Im Falle des Fernbleibens vom Präsenzunterricht aufgrund von prophy-

laktischem Selbstmonitoring von 48 Stunden, wie es der Rahmen-Hygi-

eneplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 11.12.2020 unter Punkt 14 vorsieht, können die theoretischen In-

halte, wie oben beschrieben, im Distanzunterricht nachgeholt werden o-

der andere Lernangebote für die betroffenen Auszubildenden/Studieren-

den bereitgestellt werden. Die Auszubildenden/Studierenden haben die 

Verantwortung, die Inhalte zu Hause eigenständig nachzuholen. Sollten 

Änderungen am Rahmen-Hygieneplan vorgenommen werden, beachten 

Sie diese bitte entsprechend.  

 

Die Schulleitungen sollen alle Auszubildenden/ Studierenden über die 

Regelungen zu den coronabedingten Fehlzeiten informieren.  

 

5. Praxisbegleitung und Praxisanleitung, 

Erbringung von praktischen Leistungsnachweisen in den bundes-

rechtlich geregelten Gesundheitsfachberufen 

 

In Bezug auf die Praxisbegleitung verweisen wir auf das mit dem Baye-

rischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus abgestimmte Schrei-

ben „Begleitung der praktischen Ausbildung durch Lehrkräfte in Einrich-

tungen mit besonders vulnerablen Personengruppen“ vom 21.09.2020 

(VI.5-BS9500-3 – 7a. 67 275). 

 

Sollte die Praxisbegleitung, die Praxisanleitung und/ oder die Abnahme 

von praktischen Leistungsnachweisen aufgrund von bestehenden Zu-

gangsbeschränkungen der Einrichtungen für Auszubildende und/oder 

Lehrkräfte oder durch Verweigerung der zu pflegenden Personen nicht 

– wie geplant – stattfinden können, sollten diese zunächst auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben werden. Erst wenn sich abzeichnet, 

dass ein Nachholen nicht mehr möglich sein wird, können diese in Form 

von Simulation stattfinden.  
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Unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen wäre die Durchfüh-

rung mit Schauspielern (keine anderen Auszubildenden) möglich und 

wünschenswert. Alternativ können zur Abbildung beruflicher Handlungs-

situationen Pflegepuppen und weitere Modelle herangezogen werden. 

Kommunikative Situationen können durch die Prüferinnen und Prüfer 

selbst inszeniert werden. 

 

Wir weisen hierbei ausdrücklich darauf hin, dass in erster Linie 

versucht werden muss, die Praxisbegleitung, die Praxisanleitung 

und die praktischen Leistungsnachweise vor Ort in der jeweiligen 

Einrichtung stattfinden zu lassen, um die Auszubildenden/Studieren-

den bestmöglich auf die anstehenden Abschlussprüfungen vorzuberei-

ten und das Erreichen des Ausbildungsziels nicht zu gefährden. 

 

Weiterhin muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein ausgewo-

genes Verhältnis zwischen Simulation und Tätigkeiten in der Praxis ge-

plant wird, so dass die Auszubildenden/Studierenden dennoch an die 

Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben herangeführt werden können. 

 

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sowie Lehrkräfte gelten nicht als 

Besucherinnen und Besucher. Ihnen soll zusätzlich zu der zugelasse-

nen Besuchsperson pro Tag Zugang zur Einrichtung gewährt werden.  

 

Wir appellieren an alle an der praktischen Ausbildung beteiligten Ak-

teure, die Praxisanleitungen und Praxisbegleitungen in Ihren Einrichtun-

gen zuzulassen und die Auszubildenden zu unterstützen, so dass diese 

die Ausbildung in der Regelzeit erfolgreich abschließen und Sie an-

schließend als Pflegefachperson unterstützen können.  

 

Die folgenden Nrn. 6 und 7 gelten für alle zu Beginn des Schreibens 

genannten Ausbildungsgänge, unabhängig von bundes- oder landes-

rechtlicher Regelung: 

 



- 15 - 
 

  

 

6. Testungen von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und 

Studierenden beim Wechsel von der Schule in die Praxis 

 

In Bezug auf Testungen von Schülerinnen und Schülern, Auszubilden-

den und Studierenden während ihren Praxisphasen und deren Kosten-

tragung teilen wir Folgendes mit:  

 

Mit Wirkung zum 02.12.2020 ist die Verordnung zum Anspruch auf Tes-

tungen in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus-

SARS-CoV-2 (TestV) vom 30.11.2020 in Kraft getreten. Sie löst die 

TestV vom 14.10.2020 mit wortgleicher Bezeichnung ab. Diese ist mit 

Ablauf des 01.12.2020 außer Kraft getreten. Kommt es zu einer Ände-

rung dieser Verordnung, gelten die jeweiligen Regelungen entspre-

chend. Bitte informieren Sie sich hierfür eigenständig über etwaige 

Änderungen der Verordnung.   

 

Bekanntermaßen fördert die Bayerische Teststrategie, die stetig fortent-

wickelt wird, mit den Zielen „Schutz, Sicherheit und Prävention“ ein ra-

sches Erkennen von Corona-Infektionen. Testungen haben sich als we-

sentliches Grundelement bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie er-

wiesen. Durch Testungen können Infektionsketten frühzeitig aufgedeckt 

und unterbrochen und so die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einge-

dämmt werden. Vor diesem Hintergrund hat Bayern auch (PoC-)Anti-

gen-Tests (so genannte Schnelltests zum Nachweis von SARS-CoV-2 

in die Bayerische Teststrategie aufgenommen, um so die Testkapazitä-

ten weiter zu erhöhen.  

 

Im Rahmen dieser Teststrategie sind auch Antigen-Schnelltests für Tes-

tungen zum Schutz besonders vulnerabler Personengruppen u. a. 

für Dienste und Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Be-

hinderung vorgesehen. Dort können sie primär als zusätzlicher Filter 

zum Einsatz kommen, indem außerhalb von konkreten Ausbruchsge-

schehen Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, 
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Personal sowie Besucherinnen und Besucher regelmäßig präventiv ge-

testet werden.  

 

Hierzu müssen die Einrichtungen nach der TestV ein einrichtungsspezi-

fisches Testkonzept erstellen, auf dessen Grundlage die Gesundheits-

ämter dann die Menge der Antigen-Schnelltests feststellen, die jede 

Einrichtung pro Monat selbst beschaffen und nutzen darf. Details 

zum Vollzug der TestV sowie eine anwenderfreundlich durchzuführende 

Beantragung der Menge der Antigen-Schnelltests bei den Gesundheits-

ämtern wurden den Verbänden der Leistungserbringer schriftlich aus-

führlich erläutert. 

 

Zu betonen ist, dass Antigen-Schnelltests nicht so zuverlässig wie PCR-

Tests sind. Sie sollten daher stets nur als zusätzliche Schutzebene die-

nen, um durch eine schnelle und vergleichsweise kostengünstige Tes-

tung präsymptomatischer und asymptomatischer Personen mit höchster 

Viruslast zu erkennen und einer weiteren infektionsdiagnostischen Be-

handlung zuzuführen. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist keinesfalls 

mit einer fehlenden Infektiosität bzw. Infektion gleichzusetzen. Die ein-

schlägigen Hygienemaßnahmen sind auch in diesem Fall uneinge-

schränkt und konsequent beizubehalten. Wir werden jedoch die weite-

ren Entwicklungen in diesem Bereich im Blick behalten und bei neuen 

Erkenntnissen die einschlägigen rechtlichen Vorgaben ggf. entspre-

chend anpassen. 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TestV können insbesondere auch asymp-

tomatische Beschäftigte, d. h. Personen, die in Krankenhäusern, Dialy-

seeinrichtungen, in der ambulanten Pflege, in der ambulanten Eingliede-

rungshilfe, bei Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie in Einrich-

tungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pfle-

gebedürftiger Menschen tätig werden sollen (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Alt. 1 

TestV) oder tätig sind (§ 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Alt. 2 TestV), getestet wer-

den, wenn die Einrichtungen und Dienste im Rahmen ihres einrich-

tungsbezogenen Testkonzeptes eine solche Testung vorsehen.  
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Um die dadurch verursachte erhöhte Testnotwendigkeit zu kompensie-

ren, setzt § 4 TestV auf (POC-)Antigen-Schnelltests, die durch die Ein-

richtungen und Dienste selbst durchgeführt werden. Für Beschäftigte 

sieht die TestV allerdings eine Ausnahmeregelung vor, wonach für Be-

schäftigte i. S. d. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TestV weiterhin neben der Mög-

lichkeit der (POC-)Antigen-Schnelltests auch PCR-Tests zum Einsatz 

gebracht werden können. Von dieser Ausnahmeregelung gemäß § 4 

Abs. 1 S. 3 TestV macht das Bayerische Staatsministerium für Gesund-

heit und Pflege bis auf Weiteres Gebrauch. Unter Beschäftigte im 

Sinne der TestV fallen auch Schülerinnen und Schüler, Auszubil-

dende und Studierende während Praxisphasen in Einrichtungen o-

der Diensten.  

 

Gemäß BayIfSMV sollen die Einrichtungen die erforderlichen Testungen 

organisieren. Dies bedeutet, dass Einrichtungen durch die BayIfSMV 

verpflichtet sind, durch organisatorisches Hinwirken für die erforderliche 

Anzahl von Testungen des Personals Sorge zu tragen. Dies bedeutet 

indes nicht, dass Einrichtungen Testungen selbst durchführen müssen. 

Ob der zeitliche Aufwand für Testungen, denen sich das Personal nach 

BayIfSMV zu unterziehen hat, ggf. als Arbeitszeit zu werten ist, obliegt 

individuellen Vorgaben des Arbeitgebers sowie der im Einzelfall anzu-

wendenden arbeitsvertraglichen Regelungen. Die Beobachtungspflicht 

nach BayIfSMV gilt auch für Auszubildende und Studierende, die im 

Praxiseinsatz sind.  

 

Einrichtungen der Pflege erhalten für den Sachaufwand und für die ei-

genständige Durchführung von PoC-Antigen-Tests eine Vergütung in 

Höhe von gesamt bis zu 18 Euro (§ 11 TestV, Kostenerstattungs-Festle-

gungen TestV). Einrichtungen für Menschen mit Behinderung erhalten 

für den Sachaufwand bis zu 9 Euro (§ 11 TestV) sowie für die eigen-

ständige Durchführung von PoC-Antigen-Tests einen noch zu bestim-

menden Betrag (Verhandlungen mit den Bezirken nach Kenntnis des 

StMGP noch nicht abgeschlossen). 
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Die Kostenerstattung ist nach den Festlegungen als auskömmlich für 

den entstandenen Aufwand zu betrachten. Darüber hinaus gehende 

Vergütungen von per PoC-Antigen-Test zu testenden Personen sind 

nicht zu verlangen. Die Abrechnung der Sachkosten für diese Testun-

gen erfolgt gegenüber den Pflegekassen. 

 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unser Schreiben vom 

16.12.2020 (G43a-G8300-2020/3332-1). 

 

Für Schulen können nur die zuständigen Gesundheitsämter Testungen 

anordnen, wenn ein Ausbruchsgeschehen festgestellt wurde. In diesem 

Fall kann die Schulleitung einen Antrag mit dem dafür vorgesehenen 

Antragsformular beim zuständigen Gesundheitsamt stellen.  

Um den Ablauf der Ausbildungen/des Studiums trotz Corona-Pandemie 

so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten wir alle an der Ausbil-

dung/ dem Studium beteiligten Akteure zusammenzuarbeiten und die 

notwendigen Absprachen vertrauensvoll zu treffen.  

 

Für einen reibungslosen Ablauf empfehlen wir den Schulen/Hochschu-

len, sich mit ihren Kooperationspartnern abzusprechen, ob die Schnell-

testungen generell verlangt werden. So können die Schulen/Hochschu-

len bereits in der Theoriephase darüber informieren.  

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nicht gestattet ist, 

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende, die 

positiv auf COVID-19 getestet wurden, als Kontaktperson I einge-

stuft wurden oder sich in Kohortenisolation befinden, in den prakti-

schen Einsatzorten einzusetzen. 
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7. Anbringung von Plexiglasabtrennungen in der Schule 

 

Trennwände können generell vor Tröpfchen schützen, jedoch auch die 

Luftzirkulation beim Lüften behindern. Werden sie zwischen dem Schü-

ler- und dem Lehrerbereich installiert, sollten sie daher entsprechend di-

mensioniert sein. Trennwände auch zwischen den Schülerplätzen wür-

den die Luftzirkulation beim Lüften deutlich behindern; sie dürfen daher 

nicht installiert werden, es sei denn, der Klassenraum ist mit einer ab-

lufttechnischen Anlage ausgestattet, die die Abluft nach oben absaugt. 

Installierte Trennwände machen weder regelmäßiges Lüften noch an-

dere Maßnahmen zur Infektionsreduktion (insbes. Tragen der Mund-Na-

sen-Bedeckung, Vereinzelung der Tische und Einhaltung des Mindest-

abstands) entbehrlich. Investitionskosten für technische Maßnahmen 

zum infektionsschutzgerechten Lüften werden im Zeitraum vom 1. Okto-

ber 2020 bis 31. März 2021 gefördert, siehe www.km.bayern.de/lueften-

schulen. 

 

8. Durchführung von Vorbereitungskursen auf die Kenntnisprüfung 

und Anpassungslehrgängen im Rahmen der Nachqualifizierung 

von ausländischen Pflegefachpersonen 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt gilt bis auf Weiteres ohne Ausnahme Distanzun-

terricht. Die künftige Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in Vorbe-

reitungskursen und Anpassungslehrgängen für in Anerkennung befindli-

che ausländische Fachkräften unter Einhaltung des Infektionsschutzes 

hängt vom strukturellen Aufbau des Kurses ab. Handelt es sich um 

Kurse, welche an einzelnen Kurstagen (bspw. ein Kurstag pro Woche) 

stattfinden, ist dies aufgrund der strengen Infektionsschutzauflagen 

nicht möglich und es ist eine Umstrukturierung der Kurse in längere 

Blockwochen ohne weitere Einsätze in der Praxis erforderlich.  

 

Die Durchführung von Prüfungen ist entsprechend den Regelungen für 

die reguläre Ausbildung (s.o.) zu handhaben. 

 

http://www.km.bayern.de/lueften-schulen
http://www.km.bayern.de/lueften-schulen


- 20 - 
 

  

Abschließend möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass die jeweils geltenden infektionsschutzrechtlichen Regelun-

gen durchwegs zu beachten sind. Wir empfehlen, die infektions-

schutzrechtlichen Bestimmung stets im Blick zu behalten, um ggf. 

auch kurzfristig situationsangepasst reagieren zu können.  

 

FAQs zu diesen Themen finden Sie auch unter https://www.stmgp.bay-

ern.de/pflege/aktuelles-aus-der-pflege/.  

 
Sollten sonstige Fragestellungen auftreten oder individuelle Gescheh-

nisse vor Ort zu Fragen führen, können Sie sich auch gerne an uns 

wenden (referat44@stmgp.bayern.de). 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen, und Ihren Fami-

lien ein gutes, neues Jahr 2021!  

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Stopp 

Regierungsdirektorin 

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/aktuelles-aus-der-pflege/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/aktuelles-aus-der-pflege/
mailto:referat44@stmgp.bayern.de


Von: Demenzstrategie (StMGP) <Demenzstrategie@stmgp.bayern.de>  
Gesendet: Mittwoch, 13. Januar 2021 09:52 
An: Demenzstrategie (StMGP) <Demenzstrategie@stmgp.bayern.de> 
Betreff: Informationen zur Änderung der 11. BayIfSMV 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass durch die mit Wirkung zum 11.01.2021 
geänderte 11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) für den 
Betrieb der Angebote zur Unterstützung im Alltag Folgendes gilt: 
 

• Der Betrieb aller Angebote zur Unterstützung im Alltag ist auch auf Grundlage 
der aktualisierten 11. BayIfSMV weiterhin möglich. Das gilt sowohl für Angebote 
in der Häuslichkeit der Pflegebedürftigen (z. B. Helferkreise, haushaltsnahe 
Dienstleistungen, Alltags- und Pflegebegleiter) als auch für Angebote in 
Gruppenform (wie z. B. Betreuungsgruppen, Tagesbetreuung in Privathaushalten, 
Angehörigengruppen, jeweils unter verantwortlicher Leitung bzw. Betreuung durch 
hauptamtliche Kräfte).  

 
Es ist darauf zu achten, dass die außerhäuslichen Angebote in einem zeitlichen 
Rahmen stattfinden, der es den Besuchern sowie Begleitpersonen ermöglicht, 
wieder in eine Wohnung zurückzukehren, bevor die bayernweite nächtliche 
Ausgangssperre nach § 3 der 11. BayIfSMV (21 bis 5 Uhr) greift. 
 
Es gilt weiterhin, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
den Kunden einzuhalten ist, eine Maskenpflicht für Personal, Kunden und 
Begleitpersonen besteht und ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept 
vorliegen muss.  
 
Soweit Angebote zulässig sind, entscheiden die Träger vor Ort, ob und wann 
sie welches Angebot anbieten. Vor dem Hintergrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens und der Maßgabe, dass Kontakte grundsätzlich auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren sind, sind die Träger angehalten, lediglich 
die Angebote zur Unterstützung im Alltag stattfinden zu lassen, die 
dringend notwendig sind. Welche Angebote dies sind, kann der Träger am 
besten anhand der Lage vor Ort sowie unter Einbeziehung von 
Schutzerwägungen für die betreffenden Personengruppen beurteilen.  
 
Diese Regelungen gelten unter dem Vorbehalt, dass die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde, beispielsweise aufgrund einer gegenüber dem 
Landesdurchschnitt deutlich erhöhten Sieben-Tage-Inzidenz, nicht weitergehende 
Anordnungen trifft. 

 
• Präsenz-Schulungen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie weiterhin 

auch für Hauptamtliche, die im Rahmen der nach Landesrecht anerkannten 
Angebote zur Unterstützung im Alltag (§ 45a SGB XI) tätig sind (d. h. 40-Stunden-
Basisschulung), sind nach § 20 Abs. 1 der 11. BayIfSMV untersagt. Gerne 
können Schulungen weiterhin als Online-Formate angeboten werden. 

 
• Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 der 11. BayIfSMV ergibt sich auch weiterhin keine 

Testpflicht für das die Angebote zur Unterstützung im Alltag erbringende 
Personal, die eingesetzten Ehrenamtlichen oder beispielsweise Besucher von 
Betreuungsgruppen. Die Regelung für eine Testpflicht gilt für ambulante 
Pflegedienste.  

 
• Dennoch wird empfohlen, die Beschäftigten sowie die Besucherinnen und 

Besucher der Angebote in Gruppenform (wie z. B. Betreuungsgruppen, 
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Tagesbetreuung in Privathaushalten, Angehörigengruppen, jeweils unter 
verantwortlicher Leitung bzw. Betreuung durch hauptamtliche Kräfte) im Rahmen 
verfügbarer Testkapazitäten regelmäßig in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. 

 
Die aktuell geltende Fassung der 11. BayIfSMV finden Sie im Anhang zu Ihrer Information. 
 
 
Mit den besten Wünschen für ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 
 
 
_____________________________________________ 
Leiterin Referat 42 – Demenzstrategie, Beratung in der Pflege, Angebote zur Unterstützung 
im Alltag 
 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
 
Haidenauplatz 1, 81667 München 
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg 
http://www.stmgp.bayern.de 

 
 

https://urlprotection-ams.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202101140821074104929&URLID=2&ESV=10.0.9.5523&IV=1E4632CC1832E72A9C003DB8818AD5DC&TT=1610612469560&ESN=Ovr5iDyMdPFMWuPHnTxPGLwgm%2BpLAXVphAgjDIJFhH8%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=http%3A%2F%2Fwww.stmgp.bayern.de%2F&HK=581FE8EFBB0ED33A1C099B5E009165A911B19017445DFCAEE5EC23257F5A1632


Von: Schwab, Christine (StMAS)  
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2021 10:35 
An: Britz, Simon <Simon.Britz@lebenshilfe-bayern.de> 
Cc:  
Betreff: Personenzahlen in der OBA 
 
Lieber Herr Britz, 
 
wie telefonisch besprochen, würde ich Ihnen nun noch per Mail auf Ihre Frage in Zusammenhang mit 
Corona hinsichtlich der Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen für berufliche und dienstliche 
Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten antworten.  
 
Wie Sie es auch schon richtigerweise vermutet haben, gilt aktuell gemäß § 4 Abs. 2 der 11. BayIfSMV, 
dass Personen, die berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts ausüben, bei denen ein Zusammenwirken 
mehrerer Personen zwingend erforderlich ist, nicht zu der nach § 4 Abs. 1 vorgegebenen Höchstzahl 
von Personen und Hausständen hinzuzurechnen sind. Dies betrifft insbesondere Personen, die als 
Assistenzen oder Gebärdensprachdolmetschende für Menschen mit Behinderung zu deren 
Unterstützung tätig sind. Diese Personen dürfen zusätzlich zu der für Kontakte erlaubten Zahl von 
Personen bzw. Haushalten in Ausübung ihrer Tätigkeit nachgehen. 
 
Vermutlich haben Sie dies in Ermangelung einer Antwort bereits so gehandhabt. 
 
Wie gesagt: Die arg verspätete Rückmeldung bitte ich zu entschuldigen. 
 
Ihnen allen – gerade in dieser schwierigen Zeit – ein glückliches gesundes Jahr 2021! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Schwab 
 
Referat II4 
Inklusive Gesellschaft 
Tel.:  
Fax:  
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